
Die Umsetzung des SUP-Gesetzes in der wasserwirtschaftlichen Planung 1 

  

Die Umsetzung des SUP-Gesetzes in der wasserwirtsch aft-
lichen Planung 

Implementing the EU directive on strategic environm ental assess-
ment in water management planning  
 
 
von Ulf Surburg 
 
 
Für die Neuaufstellung, Änderung oder Fortschreibung von Hochwasserschutzplänen und 
Maßnahmenprogrammen nach Wasserhaushaltsgesetz ist zukünftig eine Strategische Um-
weltprüfung (SUP) durchzuführen. Diese gesetzliche Verpflichtung ergibt sich aus einer EU-
Richtlinie und dem am 28. Juni 2005 in Kraft getretenen neuen SUP-Gesetz (SUPG). Die 
SUP ähnelt einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), nur das der gesamte Plan oder das 
Programm zu prüfen sind und weitere Verfahrensinhalte, wie etwa Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Monitoring, hinzukommen. Die sich aus der SUP ergebenden neuen Anforderungen und 
Pflichten sind derzeit bei Wasserwirtschaftsämtern noch wenig bekannt. 
 
1 Einleitung 
Nach einer mehrjährigen Auseinandersetzung auf EU-Ebene wurde die Richtlinie zur Strate-
gischen Umweltprüfung (SUP) im Juni 2001 vom Europäischen Parlament beschlossen. Die-
se ”Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Juni über 
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme” ist mit der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der EG am 21. Juli 2001 [1] in Kraft getreten und musste gemäß 
Artikel 13 [2] innerhalb von drei Jahren - also bis zum 20. Juli 2004 - in nationales Recht um-
gesetzt werden. 
 
Der Bundesgesetzgeber ist diesem Erfordernis zur Umsetzung der EU-Richtlinie inzwischen 
mit dem „Gesetz zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und zur Umsetzung der 
Richtlinie 2001/42/EG (SUPG)“ [3] nachgekommen. Danach ist bei der Neuaufstellung, Än-
derung oder Fortschreibung von Hochwasserschutzplänen und Maßnahmenprogramme eine 
Strategische Umweltprüfung durchzuführen ist. 
 
Die Strategische Umweltprüfung stellt für die Plan- und Programmebene eine Ergänzung der 
auf der Zulassungsebene durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung dar. Mit dieser sog. 
Projekt-UVP bestehen seit der Einführung des UVP-Gesetzes 1990 inzwischen hinreichende 
Erfahrungen. Kritische Stimmen führen an, dass die Projekt-UVP bislang insgesamt gesehen 
nur einen sehr bescheidenen Beitrag zu einer wirksamen Umweltvorsorge hat leisten kön-
nen, da eine UVP, die allein auf Projekt-Ebene ausgerichtet ist, erst am Ende von Planungs- 
und Entscheidungsprozessen steht und somit zu spät ansetzt. Diesem Umstand soll mit der 
Strategischen Umweltprüfung (SUP), wie sie auf EU-Ebene bezeichnet wird, begegnet wer-
den. Auch in struktureller Hinsicht bestehen erhebliche Parallelen zwischen beiden Instru-
menten. Die einzelnen Verfahrensschritte der Strategischen Umweltprüfung entsprechen 
inhaltlich und systematisch in vielfacher Hinsicht denen der Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 
Das SUP-Gesetz sieht vor, dass eine Strategische Umweltprüfung für Pläne und Programme 
durchgeführt werden muss bei Aufstellungs- oder Änderungsverfahren, bei denen der erste 
förmliche Vorbereitungsakt nach dem 20.07.2004 erfolgt ist oder bei Plänen und Program-
men, deren Verfahren vor dem 20.07.2004 begonnen wurde, aber erst nach dem 20.07.2006 
abgeschlossen ist. 
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Die auf die wasserwirtschaftliche Planung bezogenen Änderungen und die sich daraus erge-
benden Anforderungen sind Gegenstand des Beitrages. In dieser Hinsicht wird zunächst ein 
kurzer Überblick zur EU-SUP-Richtlinie und dessen Umsetzung in bundesdeutsches Recht 
gegeben (Kapitel 2 und 3). Darauf aufbauend wird die zukünftige SUP-Pflicht von Hochwas-
serschutzplänen und Maßnahmenprogrammen beschrieben. Anschließend werden die we-
sentlichen SUP-Verfahrensschritte dargestellt (Kapitel 5).  
 
2 Kerninhalte der SUP-Richtlinie 
Ziel der Strategischen Umweltprüfung ist es, die bestehenden Lücken der Projekt-UVP hin-
sichtlich der Bewertung von Umweltaspekten auf den vorgelagerten Planungsebenen zu 
schließen. Mehrfachprüfungen im Verhältnis zu anderen Richtlinien und Gesetzen sollen 
grundsätzlich vermieden werden. Da Mehrfachprüfungen vermieden werden sollen, wird 
zugleich die Möglichkeit gesehen, durch eine vorgelagerte Plan-UVP die projektbezogene 
UVP auf der Planfeststellungs- und Genehmigungsebene zu entlasten. Zentraler Bestandteil 
der Strategischen Umweltprüfung ist eine Umweltprüfung bei der Aufstellung oder Änderung 
von bestimmten Plänen und Programmen. Die SUP-Richtlinie regelt dazu die EG-rechtlichen 
Mindestanforderungen. In der Umweltprüfung ist ein Umweltbericht zu erarbeiten, in dem die 
voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Durchführung des Plans oder Pro-
gramms auf die Umwelt hat, ermittelt, beschrieben und bewertet werden (Artikel 5 und An-
hang I).  
 
Der Anwendungsbereich zur Durchführung einer Umweltprüfung umfasst vor allem Pläne 
und Programme, die einen Rahmen für die künftige Zulassung von Projekten setzen und für 
die eine UVP durchzuführen ist. Von dieser zwingenden SUP-Prüfpflicht erfasst sind auch 
wasserwirtschaftliche Pläne, die den planerischen Rahmen für UVP-pflichtige Vorhaben lie-
fern. Daneben besteht eine Pflicht zur Umweltprüfung auch bei Plänen und Programmen, bei 
denen angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder Europäische 
Vogelschutzgebiete eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Des Weiteren können unter 
bestimmten Voraussetzungen dem Anwendungsbereich auch kleingebietige und geringfügig 
änderungsbedürftige Pläne und Programme sowie projektbezogene Pläne und Programme 
ohne UVP-Bezug unterliegen. 
 
Weitere Inhalte der Strategischen Umweltprüfung betreffen auch Regelungen zur Alternati-
venprüfung. Im Unterschied zur Projekt-UVP steht bei der Umweltprüfung von Plänen die 
Frage im Vordergrund, ob es umweltverträglichere Alternativen zu den bereits getroffenen 
noch abstrakten oder bereits konkreteren Festlegungen gibt. Darüber hinaus hätte eine Stra-
tegische Umweltprüfung kumulative und synergetische Umweltauswirkungen mehrerer im 
Plan vorgesehener kleiner Projekte zu erfassen und zu bewerten [4]. 
 
Wie die Mitgliedstaaten der EU die Anforderungen der Richtlinie in ihr jeweiliges nationales 
Verfahrensrecht umsetzen, bleibt ihnen überlassen. Möglich ist sowohl die Integration in 
schon vorhandene Verfahren als auch die Schaffung neuer Verfahren. 
 
 
3 Umsetzung der EU-Richtlinie in bundesdeutsches Re cht 
3.1 SUP-Gesetz (SUPG) 
Das am 28.06.2005 in Kraft getretene SUP-Gesetz sieht Änderungen des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sowie anderer Bundesgesetze vor. Auch das Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) wird an die Anforderungen der SUP-Richtlinie angepasst werden. 
 
Wegen der Sachnähe zur Umweltverträglichkeitsprüfung sollen die grundlegenden Bestim-
mungen über die Strategische Umweltprüfung in das UVPG aufgenommen werden. Nach 
dieser Regelungskonzeption soll das UVPG als Stammgesetz für die Strategische Umwelt-
prüfung dienen. Dieses Stammgesetz gibt damit zugleich die Regelungsmaßstäbe und das 
Anforderungsprofil für ergänzende Vorschriften des Fachrechts über die Strategische Um-
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weltprüfung vor. Im Fachrecht können im Hinblick auf die Besonderheiten einzelner Plan- 
oder Programmarten fachspezifische Sonderregelungen zur Durchführung der Strategischen 
Umweltprüfung getroffen werden. Das UVPG ist gegenüber diesen fachgesetzlichen Vor-
schriften nachrangig. Soweit allerdings das Fachrecht in seinen SUP-Anforderungen hinter 
den „stammgesetzlichen“ Vorgaben zurückbleibt, treten die Vorschriften des UVPG an seine 
Stelle (vgl. § 14e SUPG). 
 
3.2 Wasserhaushaltsgesetz 
Neben der Änderung des UVPG sind zur vollständigen Umsetzung auch Änderungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), vorgesehen, mit denen fachbezogene Vorschriften über 
die Strategische Umweltprüfung bei wasserwirtschaftlichen Plänen eingeführt werden.  
 
Die Bundesländer sollen dabei das Verfahren für die Feststellung der SUP-Pflicht und für die 
Durchführung der SUP regeln (§ 14o SUPG). Dazu haben die Länder unverzüglich, spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2006, die erforderlich Vorschriften in den Landesgesetzen zu 
erlassen (§ 19b SUPG). 
 
 
4 SUP-Pflicht von wasserwirtschaftlichen Plänen 
Für die wasserwirtschaftlichen Planinstrumente Hochwasserschutzpläne und Maßnahmen-
programme ergeben sich die folgenden Pflichten zur Strategischen Umweltprüfung. 
 
4.1 Hochwasserschutzpläne nach § 31d WHG [5] 
Zweck von Hochwasserschutzplänen ist die wirksame Bekämpfung von Hochwassergefah-
ren, insbesondere an größeren Flüssen. Dieses Ziel soll durch Maßnahmen zur Sicherung 
eines schadlosen Wasserabflusses, des technischen Hochwasserschutzes sowie zur Ge-
winnung von Rückhalteflächen erreicht werden. Da Überflutungen nicht an Ländergrenzen 
Halt machen, muss der Hochwasserschutz in den betroffenen Gebieten flächendeckend 
nach übereinstimmenden Grundsätzen geplant werden. Zu diesen Grundsätzen gehört auch 
die Frage, ob die Umweltauswirkungen eines Hochwasserschutzplans vor der Entscheidung 
über seine Annahme zunächst im Rahmen einer Strategischen Umweltprüfung zu ermitteln 
und zu bewerten sind.  
 
Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber für Hochwasserschutzpläne gemäß § 14b Abs. 
1 Nr. 1 in Verbindung mit Nr. 1.3 der Anlage 3 SUPG bundesweit eine obligatorische SUP-
Pflicht vorgesehen. Damit macht der Bund von der Rahmengesetzgebungskompetenz nach 
Artikel 75 Abs. 1 Nr. 4 des Grundgesetzes Gebrauch. Die Bestimmung bedarf keiner weite-
ren Ausfüllung durch die Länder, sondern gilt unmittelbar. Gleichwohl verbleiben bei den 
Ländern Regelungsmöglichkeiten zum SUP-Verfahren sowie zum „Ob“ der SUP, z. B. bei 
geringfügigen Änderungen von Hochwasserschutzplänen (siehe auch oben unter 3.2).  
 
4.2 Maßnahmenprogramme nach § 36 WHG  
Maßnahmenprogramme enthalten Maßnahmen für eine bestimmte Flussgebietseinheit. Dies 
können z. B. Verzeichnisse anderweitig bereits getroffener Maßnahmen, z. B. erlassener 
gewässerschutzrechtlicher Vorschriften sein. Neben dieser eher deskriptiven Funktion gehö-
ren zu den Inhalten auch insbesondere solche Maßnahmen, die zur Erreichung der gesetzli-
chen Bewirtschaftungsziele zu ergreifen sind. Dabei kann es sich z. B. auch um Bewirtschaf-
tungsgrundsätze handeln, die bei der künftigen Genehmigung von UVP-pflichtigen Projekten 
bzw. den in den Anhängen I und II UVP-RL aufgeführten Projekte zu berücksichtigen sind. 
Insofern ist das Rahmensetzungsmerkmal für die SUP bei den Maßnahmenprogrammen 
grundsätzlich gegeben.  
 
Das SUPG sieht daher für Maßnahmenprogramme gemäß § 14b Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung 
mit Nr. 1.4 der Anlage 3 eine generelle SUP-Pflicht vor. Der Gesetzgeber hat damit eine un-
mittelbare Vorschrift erlassen, da Maßnahmenprogramme länderübergreifenden Charakter 
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haben und für eine Flussgebietseinheit nach einheitlichen Grundsätzen aufgestellt werden 
sollen. Den Ländern verbleiben jedoch Regelungsspielräume bei der Ausgestaltung des Ver-
fahrens zur Durchführung einer SUP (§ 14o SUPG) und bei der Festlegung der SUP bei ge-
ringfügigen Änderungen von Maßnahmenprogrammen (§ 14d SUPG). 
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5 SUP-Verfahrensschritte 
Die Strategische Umweltprüfung wird durch folgende wesentliche Verfahrensschritte 
und –inhalte gekennzeichnet: 
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(1) Feststellung der SUP-Pflicht (Screening) 
Die zuständige Behörde hat frühzeitig festzustellen, ob eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Strategischen Umweltprüfung besteht (§ 14a SUPG). Dabei ist zu prüfen, ob eine obli-
gatorische SUP-Pflicht besteht oder eine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen ist.  
 
(2) Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping) 
Die für die Strategische Umweltprüfung zuständige Behörde legt den Untersuchungsrahmen 
der SUP einschließlich des Umfangs und Detaillierungsgrads der in den Umweltbericht auf-
zunehmenden Angaben fest (§ 14f SUPG). Sind Pläne Bestandteil eines mehrstufigen Pla-
nungs- und Zulassungsprozesses, soll zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen bei der Fest-
legung des Untersuchungsrahmens bestimmt werden, auf welcher der Stufen dieses Pro-
zesses bestimmte Umweltauswirkungen schwerpunktmäßig geprüft werden sollen.  
 
(3) Ausarbeitung eines Umweltberichts  
Die zuständige Behörde erstellt frühzeitig einen Umweltbericht. Dabei werden die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Durchführung des Plans oder Programms 
sowie vernünftiger Alternativen ermittelt, beschrieben und bewertet (§ 14g SUPG). Der Um-
weltbericht, der in vielen Fällen auch von externen Gutachtern erstellt wird, muss folgende 
Angaben enthalten: 
 
- Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Programms so-

wie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen 
- Darstellung der für den Plan oder das Programm geltenden Ziele des Umweltschut-

zes sowie der Art, wie diese Ziele und sonstige Umwelterwägungen bei der Ausarbei-
tung des Plans berücksichtigt wurden 

- Darstellung der Merkmale der Umwelt des derzeitigen Umweltzustands sowie dessen 
voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder des Programms 

- Angabe der derzeitigen für den Plan oder das Programm bedeutsamen Umweltprob-
leme, insbesondere der Probleme, die sich auf ökologisch empfindliche Gebiete be-
ziehen 

- Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt  
- Darstellung der Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen aufgrund der Durchführung des Plans oder des Programms zu verhin-
dern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen 

- Hinweise und Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetre-
ten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 

- Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen sowie eine Be-
schreibung, wie diese Prüfung durchgeführt wurde 

- Darstellung der geplanten Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
 
(4) Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung  
Die zuständige Behörde übermittelt den Behörden, deren Aufgabenbereich durch den Plan 
oder das Programm berührt wird, den Entwurf des Plans oder Programms sowie den Um-
weltbericht und holt die Stellungnahmen dieser Behörden ein (§ 14h SUPG). Der Entwurf 
des Plans, der Umweltbericht sowie ggf. weitere Unterlagen werden ferner öffentlich ausge-
legt (§ 14i SUPG). Nach Äußerung der Öffentlichkeit zu den ausgelegten Unterlagen hat ein 
Erörterungstermin zu erfolgen. 
 
(5) Abschließende Bewertung und Berücksichtigung 
Nach Abschluss der Behörden- oder Öffentlichkeitsbeteiligung überprüft die zuständige Be-
hörde die Darstellungen und Bewertungen des Umweltberichts unter Berücksichtigung der 
übermittelten Stellungnahmen und Äußerungen. Das Ergebnis der Überprüfung ist im Auf-
stellungs- oder Änderungsverfahren zu berücksichtigen (§ 14k SUPG). 
 
(6) Bekanntgabe der Entscheidung  
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Die Annahme oder Ablehnung des Plans oder Programms ist öffentlich bekannt zu machen. 
Dabei sind Informationen zum angenommenen Plan, eine zusammenfassende Erklärung, 
wie Umwelterwägungen und die Unterlagen in den Plan oder das Programm einbezogen 
wurden sowie die zur Überwachung (Monitoring) aufgestellten Maßnahmen darzulegen (§ 
14l SUPG). 
 
(7) Überwachung (Monitoring) 
Die erheblichen Umweltauswirkungen, die sich aus der Durchführung des Plans oder Pro-
gramms ergeben, sollen überwacht werden, um frühzeitig unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen zu ermitteln und geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Die er-
forderlichen Überwachungsmaßnahmen sind mit der Annahme des Plans oder Programms 
auf der Grundlage der Angaben im Umweltbericht festzulegen (§ 14m SUPG). 
 
 
6 Fazit 
Mit dem neuen Bundesgesetz zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUPG) 
wird auf die wasserwirtschaftliche Planung ein neues Instrument zukommen, das zukünftig in 
die Aufstellung, Änderung oder Fortschreibung von Hochwasserschutzplänen und Maßnah-
menprogrammen nach WHG inhaltlich und verfahrenstechnisch zu integrieren ist. Wie dies 
konkret aussehen kann, ist angesichts bislang nicht bekannt gewordener praktischer Bei-
spiele derzeit noch weitgehend unklar. In dieser Hinsicht besteht daher inhaltlich-
methodischer Handlungsbedarf, da die genannten wasserwirtschaftlichen Pläne nicht mehr 
rechtsgültig sind, sofern sie sich bereits in einem Aufstellungsverfahren befinden, das erst 
nach dem 20. Juli 2006 förmlich abgeschlossen sein oder erst nach dem 20.06.2004 zur 
Neuaufstellung, Änderung oder Fortschreibung begonnen wird. 
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